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RS OGH 1983/9/20 4Ob385/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.09.1983

Norm

LMG 1975 §5

LMG 1975 §9 Abs1 lita

LMG 1975 §26 Abs2

Rechtssatz

Wenngleich zwar Hinweise auf die Verhütung von Krankheiten verboten, inhaltsgleiche Hinweise auf gesunderhaltende

Wirkungen kosmetischer Mittel aber gestattet sind, ist es durchaus möglich, die gesunderhaltende Wirkung einer

Zahnpaste auch anders als durch eine Bezugnahme auf die Verhütung von Karies zum Ausdruck zu bringen.
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